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Die moraltheologische und
kirchenrechtliche Bewertung der Mensur

Die1T hematik erscheint vielleicht als nichtOon|aktuell. Aber abgesehen davon, jeder Seel-
SOTger einmalmdem behandelten konfrontiert werden kann, hiergeradezu exempla-
risch gezeigt, WIe moraltheologisch argumentiert. 101

Die Fragestellung
Da der neue Odex luris Canonici den früheren Canon 2351, der ellanten und auch
die Teilnehmer all einer studentischen Mensur! mıit kirchlichen Sanktionen bedrohte,
fallengelassen hat, ıst die Frage entstanden, ob sich die grundsätzliche Einstellung der
katholischen Kirche ZUr Mensur geändert hat Zur Vorbereitung der Antwort 1st ZU-
nächst darzustellen, wıedieMensurvondenMitgliedern schlagenderVerbindungenbe-
gründet wird (ID) Daraus ergeben sich die Gründe, W  un die Kirche die Mensur un-
beirrt als unmoralisch ablehnt (IIN), obwohl s1e auf Grund vernünftiger Überlegungen
die 1pso facto intretende Strafsanktion fallengelassen hat (IV)

Das Gelbstverständnis der „schlagenden“ Verbindungen hinsichtlich der Mensur
Die studentische Mensur VOonn heute hat sich ursprünglich e dem Duell ent-
wickelt, unterscheidet sich aber esem manchen Punkten und läßt sich den enf-
sprechenden Selbstdarstellungen gemäß folgendermaßen charakterisieren:

Ritterliches Kampfspiel, nicht Duell
Die heutige Mensur wird Von Vertretern nicht mehr als Duell mıit einem Gegner,
sondern als „ritterliches Kampftspiel“ interpretiert und dient, der historischen Zu-
sammenhänge mıit dem Duell, „nicht mehr dem Austragen Von Streitigkeiten 2 aher
wurde die zunächst noch übliche, rein tormelle Beleidigung, die die Mensur ermög-
lichen sollte,* durch die „Bestimmungs-Mens rsetz: Das bedeutet:
gensbeauftragteFechtwartehabenseitherdieAufgabe, möglichst gleichwertige
tereinandergegenüberzustellen, ohne zwischen diesen irgendeine Form des Streites
vorliegenmuüß Ehrenhändeln, Sag!diemeistenVertreterderschlagendenVer-
bindungen, hat die heutige Mensur „nichts tun“.

Schutz der Paukanten
jejenigen, die e1ne Mensur schlagen, werden durch geeignete Schutzmaßnahmen _«

gefährlichen Verletzungen geschützt he entstehenden Schmisse hingegen werden Uun-

terschiedlich gewertet Bei derüblichen Schlägermensurbleibt NUur och derKopf
bei manchen der freie Oberkörper) als Trefferfläche übrig. Die ugen werden durch
eine spezielle Brille geschützt.

Zum . Der große Herder Bd. “1965,
Wesener, Mensur 20 Vel teratur Anhang

Lüthy, Couleurstudenten
a  a Wesener, Mensur 21 und
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Die moraltheologische und 
kirchenrechtliche Bewertung der Mensur 

Die Thematik erscheint vielleicht als nicht besonders aktuell. Aber abgesehen davon, daß jeder Seel­
sorger einmal mit dem behandelten Problem konfrontiert werden kann, wird hier geradezu exempla­
risch gezeigt, wie man moraltheologisch argumentiert. (Redaktion) 

I. Die Fragestellung 

Da der neue Codex luris Canonici den früheren Canon 2351, der Duellanten und auch 
die Teilnehmer an einer studentischen Mensur1 mit kirchlichen Sanktionen bedrohte, 
fallengelassen hat, ist die Frage entstanden, ob sich die grundsätzliche Einstellung der 
katholischen Kirche zur Mensur geändert hat. Zur Vorbereitung der Antwort ist zu­
nächst darzustellen, wie die Mensur von den Mitgliedern schlagender Verbindungen be­
gründet wird (II). Daraus ergeben sich die Gründe, warum die Kirche die Mensur un­
beirrt als unmoralisch ablehnt (III), obwohl sie auf Grund vernünftiger Überlegungen 
die ipso facto eintretende Strafsanktion fallengelassen hat (IV). 

ß. Das Selbstverständnis der ,,schlagendenu Verbindungen hinsichtlich der Mensur 

Die studentische Mensur von heute hat sich zwar ursprünglich aus dem Duell ent­
wickelt, unterscheidet sich aber von diesem in manchen Punkten und läßt sich den ent­
sprechenden Selbstdarstellungen gemäß folgendermaßen charakterisieren: 

1. Ritterliches Kampfspiel, nicht Duell 
Die heutige Mensur wird von ihren Vertretern nicht mehr als Duell mit einem Gegner, 
sondern als „ritterliches Kampfspiel" interpretiert und dient, trotz der historischen Zu­
sammenhänge mit dem Duell, ,,nicht mehr dem Austragen von Streitigkeiten". 2 Daher 
wurde die zunächst noch übliche, rein formelle Beleidigung, die die Mensur ermög­
lichen sollte, 3 durch die sogenannte „Bestimmungs-Mensur" ersetzt. Das bedeutet: 
Eigens beauftragte Fechtwarte haben seither die Aufgabe, möglichst gleichwertige Fech­
ter einander gegenüberzustellen, ohne daß zwischen diesen irgendeine Form des Streites 
vorliegen müßte. Mit Ehrenhändeln, so sagen die meisten Vertreter der schlagenden Ver­
bindungen, hat die heutige Mensur ,,nichts zu tun". 4 

2. Schutz der Paukanten 
Diejenigen, die eine Mensur schlagen, werden durch geeignete Schutzmaßnahmen vor 
gefährlichen Verletzungen geschützt. Die entstehenden Schmisse hingegen werden un­
terschiedlich gewertet. Bei der üblichen engen Schlägermensur bleibt nur noch der Kopf 
(bei manchen der freie Oberkörper) als Trefferfläche übrig. Die Augen werden durch 
eine spezielle Brille geschützt. 

1 Zum Begriff vgl. u. a. Der große Herder Bd. 6. '1965, 430. 
2 Wesener, Mensur 20ff. Vgl. Literatur im Anhang. 
3 Vgl. Lüthy, Couleurstudenten 41. 
4 Wesener, Mensur 21 und 4. 

52 



Standhalten nıcht Sieg als Ziel der Mensur
Als Ziel der Mensur gilt der ehrheit ihrer Vertechter cht me der Sieg ber den
Gegner jel mehr Wert legt auf das Stehen und Parijeren> „Man ıne
Mensur 1an ‚steht durc lautet die Devise

d Werte der Mensur für den einzelnen
Fragt ianach dem Sinn der Mensur WIT: ZAWaA wieder gesagt G1E „nicht
leicht erklärbar“ ur der persönliche ersuch onne  .. überzeugen und wWer erlebt
hat bedürfe keiner Erklärung der Rechtfertigung Dennoch werden als
mentationshilfeachaußenun|111116N auchWerte genann in deren Dienst dieMen-
SUuT stehe und VO denen her iıhre Rechtfertigung erhalte
Wenn An sich auch ausdrücklich dagegen verwahrt die Mensur als Erziehungsmittel
zu sehen als ob die Mitglieder der schlagenden Verbindungen och cht erzogen
wWaren, glaubt doch e11ie ormende der Mensur zu SSeN Man
mißt der heute gehandhabten festen Mensur folgende Bedeutung zu Erziehung
Selbstzucht undMut seelischerund körperlicherAbhärtung, ymbo. des Standcdhal-
tens, des Eintretens, des Standpunktes #10 Die Mensur sagt stärke das Selbst-
bewußtsein, die Selbstbeherrschung, die Konzentrationsfähigkeit den
Widerstandsgeist!! und überhaupt die Haltung des einzelnen Im Unterschied 11-

gendeiner Sportdisziplin Oördere die Mensur iber all die genannten Werte hinaus den
Mut Z kalkulierbarem Risiko und die Überwindung der Angst

Einen besonderen Ehrbegriff der das negatıve Urteil der katholischen Moraltheologie
mitbegründet hatte, bringt 1an mıiıt der Mensur VO  - heute nicht mehr in Verbindung
In diesem Punkt anerkennen 1e Ideologen der Mensur die Berechtigung der VOT-

gebrachten Kritik

Die Mensur als Inıtiationsritus und Bindemiuittel der Gemeinschaft
Besonders wichtig erscheint den schlagenden Couleur-Studenten die Mensur Hin-
blick auf den Zusammenhalt der ruppe Denn Saxen 516, die Mensur Ffördert als Er-
lebnis die Gemeinschaft und bewahrt diese indem die immanente Selbstüber-
windung verlangt VOTr Mitläuftern, die die Vorteile der Verbindung suchen.
Darum WIr'! nicht 1Ur als Initiationsritus gesehen, sondern — der regelmäßigen
Übung auch als Vertiefung der Gemeinschaft. Diese Wirkung habe dadurch, daß

dem einzelnen n  e1Nen NOIMeN persönlichen FEinsatz ı e1nNner körperlich-seelischen
Ausnahmesituation abverlangt Denn VOÖTr allem das C] Frleben einer
Fxtremsituation bindet ungemenn Ihre Integrationskraft O INan habe sich ber
Jahrhunderte bewährt wobei allerdings unklar bleibt Was in diesem Zu-
sammenhang heißen könnte Sie wird als Beweis der Zugehörigkeit gewertet!® und

Wesener Mensur 19
Ö Wesener, Mensur 6 Krause Burschenherrlichkeit 19

Wesener, Mensur und
Deutsche (orpszeitung 1969 199
Deutsche Corpszeitung 19  Y 200

10 rill Brauchtum
adeutscheCorpszeitunggeht Mensurals Zeichenüverstehen, deneweils Herrschen-
den widerspricht Von daher bedauert der Vertasser SOBaI, la heute nicht mehr verboten ist
Wesener, Mensur 5 Vgl Krause, Burschenherrlichkeit 195f Deutsche Corpszeitung 2{

13 Wesener, ensur 15f
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3. Standhalten, nicht „Sieg• als Ziel der Mensur 

Als Ziel der Mensur gilt der Mehrheit ihrer Verfechter nicht (mehr) der Sieg über den 
Gegner. Viel mehr Wert legt man auf das Stehen und Parieren5: ,,Man ,gewinnt' keine 
Mensur, man ,steht sie durch'~ lautet die Devise.6 

4. Werte der Mensur für den einzelnen 

Fragt man nach dem Sinn der Mensur, so wird ~ar immer wieder gesagt, sie sei nnicht 
leicht erklärbar", nur der persönliche Versuch könne überzeugen7 und wer sie erlebt 
hat, bedürfe keiner Erklärung oder Rechtfertigung. 8 Dennoch werden - als Argu­
mentationshilfe nach außen und innen - auch Werte genannt, in deren Dienst die Men­
sur stehe und von denen her sie ihre Rechtfertigung erhalte: 
Wenn man sich auch ausdrücklich dagegen verwahrt, die Mensur als Erziehungsmittel 
zu sehen, als ob die Mitglieder der schlagenden Verbindungen noch nicht erzogen 
wären, 9 so glaubt man doch um eine formende Kraft der Mensur zu wissen: nMan 
mißt der heute gehandhabten ,festen' Mensur folgende Bedeutung zu: Erziehung zu 
Selbstzucht und Mut, zu seelischer und körperlicher Abhärtung, Symbol des Standhal­
tens, des Eintretens, des Standpunktes.1110 Die Mensur, so sagt man, stärke das Selbst­
bewußtsein, die Selbstbeherrschung, die Konzentrationsfähigkeit, den 
Widerstandsgeist11 und überhaupt die Haltung des einzelnen. Im Unterschied zu ir­
gendeiner Sportdisziplin fordere die Mensur über all die genannten Werte hinaus den 
nMut zu kalkulierbarem Risiko" und die Überwindung der Angst. 
Einen besonderen Ehrbegriff, der das negative Urteil der katholischen Moraltheologie 
mitbegründet hatte, bringt man mit der Mensur von heute nicht mehr in Verbindung. 
In diesem einen Punkt anerkennen die Ideologen der Mensur die Berechtigung der vor­
gebrachten Kritik.12 

5. Die Mensur als Initiationsritus und Bindemittel der Gemeinschaft 

Besonders wichtig erscheint den schlagenden Couleur-Studenten die Mensur in Hin­
blick auf den Zusammenhalt der Gruppe. Denn, so sagen sie, die Mensur fördert als Er­
lebnis die Gemeinschaft und bewahrt diese - indem sie die ihr immanente Selbstüber­
windung verlangt - vor Mitläufern, die nur die Vorteile der Verbindung suchen. 
Darum wird sie nicht nur als Initiationsritus gesehen, sondern - in der regelmäßigen 
Übung - auch als Vertiefung der Gemeinschaft. Diese Wirkung habe sie dadurch, daß 
sie dem einzelnen einen ,,enormen persönlichen Einsatz in einer körperlich-seelischen 
Ausnahmesituationu abverlangt: Denn „vor allem das gemeinsame Erleben einer 
Extremsituation bindet ungemein". Ihre nlntegrationskraft", so sagt man, habe sich über 
Jahrhunderte bewährt, wobei allerdings unklar bleibt, was "Bewährung" in diesem Zu­
sammenhang heißen könnte. Sie wird als Beweis der Zugehörigkeit gewertet13 und 

s Wesener, Mensur 19. 
6 Wesener, Mensur 6; Krause, Burschenherrlichkeit 195. 
7 Wesener, Mensur 1 und 12. 
11 Deutsche Corpszeitung 1969, 199. 
9 Deutsche Corpszeitung 1969, 200. 

10 Grill, Brauchtum 27. 
11 Die deutsche Corpszeitunggeht soweit, die Mensur als ein Zeichen zu verstehen, das den jeweils Herrschen­

den widerspricht. Von daher bedauert es der Verfasser sogar, daß sie heute nicht mehr verboten ist. 
12 Wesener, Mensur 5, 10, 23. Vgl. Krause, Burschenherrlichkeit 195f; Deutsche Corpszeitung 200. 
13 Wesener, Mensur 5, 10, 15 f, 11, 12. 
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auch als Symbol verstanden: Symbole braucht der ensch aber, auch we: S1e 1m
Einzelfall Ur schwer rational erklären kann.!‘

I. D bisherige Stellung der katholischen Kirche T ensur
Es {äßt sich leicht nachweisen, die katholische Kirche 1m Kampf die Mensur
ce1it jeher Stelle?® gestanden ist und ZWar sowohl durch ihre rchenrechtli-
chen Strafandrohungen gegenüber jedem, der sich solchen studentischen ensuren
beteiligt, als auch durch hre moraltheologische Beurteilung derselben als schwere
Sünde.!®

Das alte Kıirchenrecht UO  $ 1978
Im Anschluß an das Oonzil VCrIeNn! hat das irchlicheTeC|den Zweikampf
unter Otrafe ges hese Bestimmung hate immer wieder durch die Behauptung
zu unterlaufen versucht, sie betreffe'das Duell ım eigentlichen Sinn, nicht aber die
studentischeMensur. GrundentsprechenderAnfragen hat aberdie Sancta Congre-
gatıio Concilii mehrfach 1890, 1923 und 1925 klargestellt: Das irchliche Gesetz
meınt mit dem Canon 2351 TOLZ ler sonstigen Unterschiede ZUMn Duell auch die stu-
dentische Mensur.*” Noch 1n den SOer ahren csahen sich die deutschen Bischöfe-
laßt, auf die Verwertlichkeit derMensur hinzuweisen und dem Eintritt schlagen-
de Verbindungen mıit Nachdruck zu warnen.!®

Die moraltheologische e  ng der Mensur
Zur Begründung ihres Verwerfungs-Urteils der Mensur hat die katholische Moraltheo-
logie nicht auf das kirchliche, und jetzt fallengelassene Verbot hingewiesen, *” OI

dern ın erster 1nıe  al VOonNn der Sache celbst her argumentiert:
a) Die Verletzung
uch wWwenn die Verletzungen cht allzu schwer der SOBaI geringfügig sind, liegt

der Ausrichtung der Mensur auf die Verletzung des Gegners eın unmoralisches Ele-
ment. Denn derMensch ist cht absolut freier Herr iber seinen Leib und hat insbeson-
dere icht das Recht, diesen zu verletzen. Nur Im Rahmen bestimmter Organtransplan-
atıonen (etwa einer Bluttransfusion oder einer Nierenspende) und VO allem ach den
Regeln desanntenTotalitätsprinzips, also zugunsten des Leibeswohls als Ganzem
bei einer notwendigenOperation) derLeib eiınes Menschen direkt verletzt werden.

dieMensur läßt sich aberweder dasTotalitätsprinzip och das Prinzip derDoppel-
wirkung einer Handlung anwenden, demgemäß die schlechte Nebenwirkung eines
Iuns umn e1nes guten Hauptzieles willen Kauf werden kann.“

Girtler, Freude 17tt.
Natürlich haben da und dort uch kirchliche Kreise versagt. So mißt Gierens Ehre 322) dem Schweigen
der Kanonisten und Moraltheologen —ınerbestimmten Zeit eiNne dafür ZU, sich das Men-
suren-Unwesen ausbreiten konnte.

jerens, Mausbach, Strenge Ermecke, Mörsdorf, Zweikampf
1426 —1428; Mausbach-Ermecke 3l 270
Denzinger-Schönmetz 36  S bekannt, bereits unter der Geltung des odexVvVon 1917 angesehene
Studentenseelsorger die Meinung vertraten, die Bestimmungsmensur nicht als Duell bezeichnen
H  nne und S1e daher auch nicht unter die Strafdrohung des Canon 23 falle.

(sierens, Ehre 326
Mörsdorff, Zweikampf

zZÜü Ermecke, Rech!  n 111 Zum des JTotalitätsprinzips Hörmann, Lexikon 520 ff: m Prinzip
der Doppelwirkung einer Handlung vgl eb 783 ff
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auch als Symbol verstanden: Symbole braucht der Mensch aber, auch wenn er sie im 
Einzelfall nur schwer rational erklären kann.14 

III. Die bisherige Stellung der katholischen Kirche zur Mensur 

Es läßt sich leicht nachweisen, daß die katholische Kirche im Kampf gegen die Mensur 
seit jeher an erster Stelle15 gestanden ist und zwar sowohl durch ihre kirchenrechtli­
chen Strafandrohungen gegenüber jedem, der sich an solchen studentischen Mensuren 
beteiligt, als auch durch ihre moraltheologische Beurteilung derselben als schwere 
Sünde.16 

1. Das alte Kirchenrecht von 1918 

Im Anschluß an das Konzil von Trient hat das alte kirchliche Strafrecht den Zweikampf 
unter Strafe gestellt. Diese Bestimmung hat man immer wieder durch die Behauptung 
zu unterlaufen versucht, sie betreffe nur das Duell im eigentlichen Sinn, nicht aber die 
studentische Mensur. Auf Grund entsprechender Anfragen hat aber die Sancta Congre­
gatio Concilii mehrfach - 1890, 1923 und 1925 - klargestellt: Das kirchliche Gesetz 
meint mit dem Canon 2351 trotz aller sonstigen Unterschiede zum Duell auch die stu­
dentische Mensur.17 Noch in den 50er Jahren sahen sich die deutschen Bischöfe veran­
laßt, auf die Verwerflichkeit der Mensur hinzuweisen und vor dem Eintritt in schlagen­
de Verbindungen mit Nachdruck zu wamen.18 

2. Die moraltheologische Wertung der Mensur 

Zur Begründung ihres Verwerfungs-Urteils der Mensur hat die katholische Moraltheo­
logie nicht nur auf das kirchliche, und jetzt fallengelassene Verbot hingewiesen, 19 son­
dern in erster Linie von der Sache selbst her argumentiert: 

a) Die Verletzung 

Auch wenn die Verletzungen nicht allzu schwer oder sogar nur geringfügig sind, liegt 
in der Ausrichtung der Mensur auf die Verletzung des Gegners ein unmoralisches Ele­
ment. Denn der Mensch ist nicht absolut freier Herr über seinen Leib und hat insbeson­
dere nicht das Recht, diesen zu verletzen. Nur im Rahmen bestimmter Organtransplan­
tationen (etwa einer Bluttransfusion oder einer Nierenspende) und vor allem nach den 
Regeln des sogenannten Totalitätsprinzips, also zugunsten des Leibeswohls als Ganzem 
(bei einer notwendigen Operation) darf der Leib eines Menschen direkt verletzt werden. 
Auf die Mensur läßt sich aber weder das Totalitätsprinzip noch das Prinzip der Doppel­
wirkung einer Handlung anwenden, demgemäß die schlechte Nebenwirkung eines 
Tuns um eines guten Hauptzieles willen in Kauf genommen werden kann. 20 

14 Girtler, Freude 17ff. 
15 Natürlich haben da und dort auch kirchliche Kreise versagt. So mißt Gierens (Ehre 322) dem Schweigen 

der Kanonisten und Moraltheologen zu einer bestimmten Zeit eine Mitschuld dafür zu, daß sich das Men­
suren-Unwesen ausbreiten konnte. 

16 Vgl. Gierens, Ehre 297; Mausbach, Strenge 308ff; Ermecke, Recht lOSff; Mörsdorf, Zweikampf 
1426-1428; Mausbach-Ermecke Bd. 3,279. 

17 Denzinger-Schönmetz 3672. Es ist bekannt, daß bereits unter der Geltung des Codex von 1917 angesehene 
Studentenseelsorger die Meinung vertraten, daß man die Bestimmungsmensur nicht als Duell bezeichnen 
könne und sie daher auch nicht unter die Strafdrohung des Canon 2351 falle. 

1a Mörsdorff, Zweikampf 1428. 
19 Gierens, Ehre 326f. 
20 Vgl. Ermecke, Recht 111. Zum Begriff des Totalitätsprinzips vgl. Hörmann, Lexikon 520ff; zum Prinzip 

der Doppelwirkung einer Handlung vgl. ebd. 783ff. 
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Ungeeignetes pädagogisches Mittel
Auch VON früheren Motivationen absieht, bei denen e.>  s un die vermeintliche
Wiederherstellung derEhre gıng, 1st dieMensurkeinange!]Mittel, diee  S hren
Befürwortern erwähnten Werte (Mult, Selbstbeherrschung, Integration die Geme:  1N-
schaft usw.) Z tördern. Mehr och: Da die Mensur schon AUS dem ZUVOT

rund unmoralisch ist, könnte S]1e auch dann nicht gutgeheißen werden, wenn s1e Wirk-
ich die ihr zugeschriebenen posıtıven Wirkungen hätte Der gute Zweck rechtfertigt
niemals eın OSes Mittel

C) Förderung falscher Haltungen durch die Mensur
Alile cie genannten Werte Mut, Selbstbewußtsein, Selbstbeherrschung, (emein-
schaftsbildung, sind nicht chlechthin sittlich gurt, sondern können (im Unterschied
N anderen Tugenden WwIie eIw: dem Willen ZUT Gerechtigkeit) auch ıIn den henst des
B:  Osen treten Mut braucht auch der Bankräuber, Selbstbewußtsein der ügner und
herrschung der Matfioso, der sSeıin Schweigen nicht brechen will Um sittlichwertvoll
sein, bedürfen solche Haltungen noch eiınes anderen Elementes: der eittlich bedeutsame
Wert, um dessentwillen jemand eın Risiko eingeht, Schmerzen erträgt der <elbstbe-
wußt auftritt. Eben dieser Wert tehlt der Mensur als olcherund<  Nauch ann, wenn
solcheechte VWerte ın derentsprechenden Verbindung tatsächlich hochgehalten und
pflegt werden.
Im übrigen muß die kritische Frage bieiben, ob clie ensuren mE ihrem Pathos des Aus-
haltens von Schmerzen das eigentlich sinnlos st) cht doch eın pseudo-moralische
Mut- und Ehrenhaltung fördert, die als solche mehr dem Hochmut als wahrer Tugend
verwandt ist und eine logische Verbindung urn uell darstellt.*}

Die Vieldeutigkeit Uüocn „Gemeinschaft“
uch der Begriftf .Gemeinschaft“ ist vielschichtig. Die Tatsache, daß eın bestimmtes ErT-
lebnis Menschen verbindet, beweist och nicht, eben dieses Erlebnis auch gut

ist Es gibt Ja auch Rockerbanden, 1e zusammenhalten, und Menschen, die
durch die gemeinsame TeilnahmeEKrieg Freunde geworden sind. Damit sollen eıne
ungerechten Vergleiche angestellt werden. Natürlich gab und gibt s auch schlagen-
den Verbindungen echte Gemeinschaftt und wahre Freundschaftt, WIıe Z.. das ugnis
eines Niedermeyer beweist.** Es geht LUr arum aufzuzeigen, daß as, Was Men-
schen verbindet, nicht lein deswegen, weil e eine Gruppe formt, notwendig sittlich
gut werden ann. Der Versuch, sich gegenseıltig verletzen, Mag viel Über-
windung kosten und Leute „zusammenschmieden‘“; negative sittliche Qualität Vel-
liert die Mensur durch diese Wirkung keineswegs. Mehr noch: insofern die ‚Gemein-
schatt“ wirklich auf dem Mensur-Erlebnis beruht, stellt s1e einen Unwert ar.
Damit WITN':  d, dasmuß nochmalsbetontwerden, dieWerthaftigkeit andererElemente des
studentischen ens ın bestimmten Verbindung nicht bestritten.

21 die treffende Analyse csolcher Pseudo-FEthiken bei Hildebrand, Substitute Grund ce1iner eige-
Erfahrungen mıt der Mensur kommt Niedermeyer (Wahn 70) zZzu dem Ergebnis: „Die Mensur aber

zieht ZU akademischensten: und rAN einem talschen Ehrbegriff, der sich unlösbar mit dem Duell
verbindet“

22 Niedermeyer (Wahn 74) berichtet, WIe ihm sSeINe ehemaligen Bundesbrüder auch dann och treund-
schaftliche Teue erwiesen haben, als BT 4115 Gewissensgründen eben der Mensur Seın Alt-
herrenband zurückgegeben hatte.
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b) Ungeeignetes pädagogisches Mittel 

Auch wenn man von früheren Motivationen absieht, bei denen es um die vermeintliche 
Wiederherstellung der Ehre ging, ist die Mensur kein angemessenes Mittel, die von ihren 
Befürwortern erwähnten Werte (Mut, Selbstbeherrschung, Integration in die Gemein­
schaft usw.) zu fördern. Mehr noch: Da die Mensur schon aus dem zuvor genannten 
Grund unmoralisch ist, könnte sie auch dann nicht gutgeheißen werden, wenn sie wirk­
lich die ihr zugeschriebenen positiven Wirkungen hätte. Der gute Zweck rechtfertigt 
niemals ein böses Mittel. 

c) Förderung falscher Haltungen durch die Mensur 

Alle die genannten Werte - Mut, Selbstbewußtsein, Selbstbeherrschung, Gemein­
schaftsbildung, - sind nicht schlechthin sittlich gut, sondern können (im Unterschied 
zu anderen Tugenden wie etwa dem Willen zur Gerechtigkeit) auch in den Dienst des 
Bösen treten. Mut braucht auch der Bankräuber, Selbstbewußtsein der Lügner und Be­
herrschung der Mafioso, der sein Schweigen nicht brechen will. Um sittlich wertvoll zu 
sein, bedürfen solche Haltungen noch eines anderen Elementes: der sittlich bedeutsame 
Wert, um dessentwillen jemand ein Risiko eingeht, Schmerzen erträgt oder selbstbe­
wußt auftritt. Eben dieser Wert fehlt der Mensur als solcher und zwar auch dann, wenn 
solche echte Werte in der entsprechenden Verbindung tatsächlich hochgehalten und ge­
pflegt werden. 
Im übrigen muß die kritische Frage bleiben, ob die Mensuren mit ihrem Pathos des Aus­
haltens von Schmerzen (das eigentlich sinnlos ist) nicht doch eine pseudo-moralische 
Mut- und Ehrenhaltung fördert, die als solche mehr dem Hochmut als wahrer Tugend 
verwandt ist und eine logische Verbindung zum Duell darstellt. 21 

d) Die Vieldeutigkeit von „Gemeinschaft" 

Auch der Begriff nGemeinschaft" ist vielschichtig. Die Tatsache, daß ein bestimmtes Er­
lebnis Menschen verbindet, beweist noch nicht, daß eben dieses Erlebnis auch gut zu 
nennen ist. Es gibt ja auch Rockerbanden, die zusammenhalten, und Menschen, die 
durch die gemeinsame Teilnahme am Krieg Freunde geworden sind. Damit sollen keine 
ungerechten Vergleiche angestellt werden. Natürlich gab und gibt es auch in schlagen­
den Verbindungen echte Gemeinschaft und wahre Freundschaft, wie z. B. das Zeugnis 
eines A. Niedermeyer beweist. 22 Es geht nur darum aufzuzeigen, daß das, was Men­
schen verbindet, nicht allein deswegen, weil es eine Gruppe formt, notwendig sittlich 
gut genannt werden kann. Der Versuch, sich gegenseitig zu verletzen, mag viel Über­
windung kosten und Leute „zusammenschmieden"; ihre negative sittliche Qualität ver­
liert die Mensur durch diese Wirkung keineswegs. Mehr noch: insofern die „Gemein­
schaft" wirklich auf dem Mensur-Erlebnis beruht, stellt sie sogar einen Unwert dar. 
Damit wird, das muß nochmals betont werden, die Werthaftigkeit anderer Elemente des 
studentischen Lebens in einer bestimmten Verbindung nicht bestritten. 

21 Vgl. die treffende Analyse solcher Pseudo-Ethiken bei Hildebrand, Substitute 13 ff. Auf Grund seiner eige­
nen Erfahrungen mit der Mensur kommt Niedermeyer (Wahn 70) zu dem Ergebnis: ,,Die Mensur aber er­
zieht zu akademischen Kastendünkel und zu einem falschen Ehrbegriff, der sich unlösbar mit dem Duell 
verbindet." 

22 Vgl. Niedermeyer (Wahn 74) berichtet, wie ihm seine ehemaligen Bundesbrüder auch dann noch freund­
schaftliche Treue erwiesen haben, als er aus Gewissensgründen - eben wegen der Mensur - sein Alt­
herrenband zurückgegeben hatte. 
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D Abschaffung der kirchlichen Strafe durch dennCodex
Mit großer Genugtuung stellen Cchie schlagenden Verbindungen fest die Katho-
lische Kirche Verbot des Duells icht mehr aufrechterwiäll“ Denn WIr'!
1€: dieNeufassungdeskirchlichen Gesetzbuchesstellt dieMensur„auch offi-
ziell nicht mehr unter kirchliche Strafdrohung“ 23

Die entscheidende Frage ISst obD daraus folgern die Kirche habe Urteil
ber die früher 6() hart verurteilte Mensur geändert Um sich arubper Urteil bilden

können, sind VOT allem Zweı Überlegungen VCO entscheidender Bedeutung
Kann sich die moraltheologische eurteilung der Mensur ändern?

Daskirchliche Strafrecht steht in CeNgEr VerbindungrderMoraltheologie aher lau-
tet die Frage Hat sich die moraltheologische Beurteilung der Mensur geändert

folgerichtig aufgrund dieser Neubewertung den einschlägigen Canon des
kirchlichen Strafrechtes ZzUu ändern? Die Antwort kann DUr Nein heißen und dies auf
Grund folgender Überlegungen:

letzter Zeit haben 65 die Moraltheologen überhaupt nicht mehr notwendig erach-
tet, über dieses Thema zu reden Esist kein einziger Beleg dafür zu finden, irgendein
Moraltheologe (geschweige denn Bischof oder römische Stelle) @11 entspre-
chende Rechtfertigung der Mensurunte:  enhätte WerCAÄnderung der moral-
theologischenungder Mensur behauptet müßte irgendeinen Beleg ür dieses AN-

gebliche Umdenken anführen können ınen csolchen aber sucht vergebens
Da die ründe, die 1e€ MoraltheologenererZeitenBCH cie Mensur angeführt ha-
ben, zeitlos richtig und einsichtig SIN Seine moraltheologische Neuwertung der
Mensur Nur möglich wenn die Mensur heute nicht mehr dentisch WAalt muıt der
Mensurvon trüher und wWenNnn gezeıigt werden könnte die Neue Mensur der Kri-
tik den früheren Formen derselben nicht mehr getroffen wird 1es aber ISt nicht der
Fall Die etzten kirchlichen Stellungnahmen und moraltheologischen Abhandlungen
3Mensur stammen AUSSZeit 111 der 1e5ebereits ihre heutige Form aNngeNOMMEN
hatte Weil as, heute miıt Mensur gemeınt a 1E€ noch dasselbe 1St ".(- das
Was den damaligen moraltheologischen Analysen zugrundegelegt wurde, 1St auch das
moralische Urteil iber eben 1ese „Mensur dasselbe Die Teilnahme und Mitwirkung
al der Mensur z objektiv und In jedem FallSSünde 6 auch cht möglich
ist die Entscheidung der gegech die Mensur dem (jewissen des einzelnen zuzuord-

als ob es Ebestimmten Situation eben dochSegitimes Mensur-Schla-
gebenkönne (undcht Ebedauerlichen, subjektiv treilich entlastenden

wissensirrtum) Die Schwere der Sündhaftigkeit der Mensur muß allerdings
differenziert nach den auch SONS!  A üblichen Kriterien (in diesem Fall der Mensur,
Motivation, Umstände, gesellschaftlicher Druck ) beurteilt werden

Welche Absicht verfolgt die Kirche mit ihrem Gesetzbuch
und den dort angebrachten Anderungen?
[bleibt die Tatsache, die Kirche die Mensur icht mehr unter Strafdrohung stellt
Um diese Anderung verstehen ıst olgendes ZL beachten
1C| staatlichen Bereich auch der Kirche gibt ©5 den Unterschied zwischen
Recht und Ora. icht alles, moralisch der unmoralisch ist muß auch T hema

die Antwort des Bischöflichen Generalvikariat Tlier und Wesener Mensur 23
Laun, (sewissen 10
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IV. Die Abschaffung der kirchlichen Strafe durch den neuen Codex 
Mit großer Genugtuung stellen die schlagenden Verbindungen fest, ,,daß die Katho­
lische Kirche das Verbot des Duells nicht mehr aufrecht erhalten will". Denn, so wird 
argumentiert, die Neufassung des kirchlichen Gesetzbuches stellt die Mensur „auch offi­
ziell nicht mehr unter kirchliche Strafdrohung". 23 

Die entscheidende Frage ist nun, ob man daraus folgern darf, die Kirche habe ihr Urteil 
über die früher so hart verurteilte Mensur geändert. Um sich darüber ein Urteil bilden 
zu können, sind vor allem zwei Überlegungen von entscheidender Bedeutung: 

1. Kann sich die moraltheologische Beurteilung der Mensur ändern? 

Das kirchliche Strafrecht steht in enger Verbindung mit der Moraltheologie. Daher lau­
tet die Frage: Hat sich die moraltheologische Beurteilung der Mensur geändert, so daß 
es nur folgerichtig war, aufgrund dieser Neubewertung den einschlägigen Canon des 
kirchlichen Strafrechtes zu ändern? Die Antwort kann nur Nein heißen und dies auf 
Grund folgender Überlegungen: . 
In letzter Zeit haben es die Moraltheologen überhaupt nicht mehr für notwendig erach­
tet, über dieses Thema zu reden. Es ist kein einziger Beleg dafür zu finden, daß irgendein 
Moraltheologe (geschweige denn ein Bischof oder eine römische Stelle) eine entspre­
chende Rechtfertigung der Mensur unternommen hätte. Wer eine Änderung der moral­
theologischen Wertung der Mensur behauptet, müßte irgendeinen Beleg für dieses an­
gebliche Umdenken anführen können. Einen solchen aber sucht man vergebens. 
Da die Gründe, die die Moraltheologen früherer Zeiten gegen die Mensur angeführt ha­
ben, zeitlos richtig und einsichtig sind, wäre eine moraltheologische Neuwertung der 
Mensur nur möglich, wenn die Mensur von heute nicht mehr identisch wäre mit der 
Mensur von früher und wenn gezeigt werden könnte, daß die neue Mensur von der Kri­
tik an den früheren Formen derselben nicht mehr getroffen wird.Dies aber ist nicht der 
Fall. Die letzten kirchlichen Stellungnahmen und moraltheologischen Abhandlungen 
zur Mensur stammen aus einer Zeit, in der diese bereits ihre heutige Form angenommen 
hatte. Weil das, was heute mit „Mensur" gemeint ist, immer noch dasselbe ist wie das, 
was den damaligen moraltheologischen Analysen zugrundegelegt wurde, ist auch das 
moralische Urteil über eben diese „Mensur" dasselbe: Die Teilnahme und Mitwirkung 
an der Mensur ist objektiv und in jedem Fall eine Sünde, so daß es auch nicht möglich 
ist, die Entscheidung für oder gegen die Mensur dem Gewissen des einzelnen zuzuord­
nen - so als ob es in einer bestimmten Situation eben doch ein legitimes Mensur-Schla­
gen geben könne ( und nicht nur einen bedauerlichen, subjektiv freilich entlastenden Ge­
wissensirrtum). 24 Die Schwere der Sündhaftigkeit der Mensur muß allerdings 
differenziert nach den auch sonst üblichen Kriterien (in diesem Fall: Art der Mensur, 
Motivation, Umstände, gesellschaftlicher Druck u. a. dgl.) beurteilt werden. 

2. Welche Absicht verfolgt die Kirche mit ihrem Gesetzbuch 
und den dort angebrachten Änderungen? 

Es bleibt die Tatsache, daß die Kirche die Mensur nicht mehr unter Strafdrohung stellt. 
Um diese Änderung zu verstehen, ist folgendes zu beachten: 
Nicht nur im staatlichen Bereich, auch in der Kirche gibt es den Unterschied zwischen 
Recht und Moral. Nicht alles, was moralisch oder unmoralisch ist, muß auch Thema 

23 Vgl. die Antwort des Bischöflichen Generalvikariat Trier und Wesener, Mensur 23. 
24 Vgl. Laun, Gewissen 104ff. 
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des Rechtes sein. Vollkommen zZu Recht hat das Bischöfliche Generalvikariat Trier BC-
genübereinerentsprechendenAnfrage desVerbandesAlter Corpsstudentendas Prinzip
ın Erinnerung gerufen: „Aus der Tatsache, eiıne Handlung nicht mit einer Kirchen-
strafe belegt ist, darf nicht die unzulässige Schlußfolgerung SCZOHEN werden, s1ie
deshalb sittlich erlaubt se1 4 Das Recht hat die Aufgabe, das Gemeinschaftsleben zZzUuU

ermöglichen und VOT Mißständen zZu schützen. Das bedeutet aber: Das Kirchenrecht
wird LUr solche Tatbestände unter Strafdrohung stellen, diegesellschaftlich eın bedroh-
lichesAusmaß erreicht haben, und solche Güter schützen, die für das kirchliche
ben VO  S außerordentlicherBedeutungsind. ImHinblickauf dieongeschichtliche
Situation und die Wirksamkeit einer Stratandrohung kann dabei durchaus se1ın, daß
eine verhältnismäßig kleine Sünde kirchenrechtliche Straffolgen ach sich zieht, eiıne
andere, „himmelschreiende“ Sünde hingegen 1 Strafrecht der Kirche nicht erwähnt
WIT'!  d.
Weiters ıst die Perspektive der zZzu bedenken, die den spezifischen roblemen
einer Teilkirche naturgemäßneine untergeordnete Rolle zZumessen Kann Ein Gesetz-
buch der Weltkirche kann nicht auf jeden okalen Mißstand eingehen, der anderen
Teilen der Welt nicht einmal VOmNn Begriff her bekannt ist
WendetSdiese Überlegungen die Mensur an, SO zeigt S1' die schlagenden
Verbindungen ZzUuU früheren Zeiten eın schwerwiegendes, gesellschaftliches Problem dar-
stellten.*® kine kirchenrechtliche Sanktion, S0 beschränkt ihre Wirkung seın mag,  &/
schien daher sinnvoll zZzu sein.“%®
Heute aber beschäftigen sich mıiıt der Mensur NUur och kleine Gruppen. Die Kirche, ın
den etzten ahrzehnten ımmer mehr und mehr wahren Welt-Kirche geworden, die
ihr Strafrecht retormieren und dabei auch entlasten wollte, hat den Paragraph, der dem
tholiken die Mitwirkung Mn einer Mensur unter Strafe verbietet, uSs den genannten
rüunden falilengelassen. 21 1st übrigens zu bedenken, die Mensur auch auf-
grund des Codex luris Canonici VO jeweiligen Diözesanbischot durch eine KUir-
chenstrafe geahndet werden kann und ZWal kraft des Canon 1397, der J1ötung, Entfüh-

Verstümmelung der schwere Verletzung eines Menschen mıit Strafe bedroht.
Mıt Sicherheit läßt sich VOTAaUSSageN: Sollte das ensuren-Unwesen wieder aufflam-
men, wird sich die 1TrC| Von Z Wort melden dabei eın bestimmter
Ortsbischof tätig WIT'  d, ob die Kirch:  m wiederum mıit einer weltweit geltenden cht-
lichen BestimmungCgdie Mensur vorgeht oder ob s1e andere Mittel einsetzt, ann
dahingestellt bleiben jeden Fall WUT:'!  &.  de die Kirche grundsätzlich ablehnende
HaltunggegenüberderMensur MNNeErUNg rutfen mussen. berauch ohneeın solches
Eingreifen der kirchlichen Autorität wird der hrist schlagenden Verbindungen gCH!
iber0! Jener kritischen Distanz testhalten, die auch NS! den christlichenUmgang mıit
Menschen oder Gruppen kennzeichnet, die sich einem oder mehreren Punkten einer
unchristlichen Ideologie verschrieben haben

die 'or! des Bischöflichen Generalvikariat Trier.
jerens 337) Die1900 Düsseldorf tagendeVersammlungderdeutschen Religionslehrermuß:sich
ausführlich mıit der Frage beschäftigen, weil dieer Verhältnissen ebten, „n denen die Frage ach

und Pflicht der Wahrung der und nach der Gerechtigkeit bzw. der Notwendigkeit des WEel-
kampfes eine große spielt.  « an Thema, das eın heutige Tagung dieser kaum vorstellbar ıst!
Ni,  eyer its, wıe das kirchliche kerbot VOorTr manchen katholischen Studenten
S  r ODWO| Im übrigen Al Glauben testhielten.
„Sinnvol heißt S-  _n „notwendig‘  ‚.  . Ermecke (Recht 15) erklärte bereits 1958 also e1it VOr der Ketorm
desKirchenrechts liegewenig an derkirch!  ichenBestrafungderMensur, weil deren sittliche
Bewertung Kirchenrecht etztlich unabhängig ist

des Rechtes sein. Vollkommen zu Recht hat das Bischöfliche Generalvikariat Trier ge­
genüber einer entsprechenden Anfrage des Verbandes Alter Corpsstudenten das Prinzip 
in Erinnerung gerufen: nAus der Tatsache, daß eine Handlung nicht mit einer Kirchen­
strafe belegt ist, darf nicht die unzulässige Schlußfolgerung gezogen werden, daß sie 
deshalb sittlich erlaubt sei.u25 Das Recht hat die Aufgabe, das Gemeinschaftsleben zu 
ermöglichen und vor Mißständen zu schützen. Das bedeutet aber: Das Kirchenrecht 
wird nur solche Tatbestände unter Strafdrohung stellen, die gesellschaftlich ein bedroh­
liches Ausmaß erreicht haben, und nur solche Güter schützen, die für das kirchliche Le­
ben von außerordentlicher Bedeutung sind. Im Hinblick auf die konkrete geschichtliche 
Situation und die Wirksamkeit einer Strafandrohung kann es dabei durchaus sein, daß 
eine verhältnismäßig kleine Sünde kirchenrechtliche Straffolgen nach sich zieht, eine 
andere, nhimmelschreiende" Sünde hingegen im Strafrecht der Kirche nicht erwähnt 
wird. 
Weiters ist die Perspektive der Weltkirche zu bedenken, die den spezifischen Problemen 
einer Teilkirche naturgemäß nur eine untergeordnete Rolle zumessen kann. Ein Gesetz­
buch der Weltkirche kann nicht auf jeden lokalen Mißstand eingehen, der in anderen 
Teilen der Welt nicht einmal vom Begriff her bekannt ist. 
Wendet man diese Überlegungen an die Mensur an, so zeigt sich, daß die schlagenden 
Verbindungen zu früheren Zeiten ein schwerwiegendes, gesellschaftliches Problem dar­
stellten. 26 Eine kirchenrechtliche Sanktion, so beschränkt ihre Wirkung sein mag, 27 

schien daher sinnvoll zu sein. 28 

Heute aber beschäftigen sich mit der Mensur nur noch kleine Gruppen. Die Kirche, in 
den letzten Jahrzehnten immer mehr und mehr zur wahren Welt-Kirche geworden, die 
ihr Strafrecht reformieren und dabei auch entlasten wollte, hat den Paragraph, der dem 
Katholiken die Mitwirkung an einer Mensur unter Strafe verbietet, aus den genannten 
Gründen fallengelassen. Dabei ist übrigens zu bedenken, daß die Mensur auch auf­
grund des neuen Codex Iuris Canonici vom jeweiligen Diözesanbischof durch eine Kir­
chenstrafe geahndet werden kann und zwar kraft des Canon 1397, der Tötung, Entfüh­
rung, Verstümmelung oder schwere Verletzung eines Menschen mit Strafe bedroht. 
Mit Sicherheit läßt sich voraussagen: Sollte das Mensuren-Unwesen wieder aufflam­
men, wird sich die Kirche von neuem zu Wort melden. Ob dabei nur ein bestimmter 
Ortsbischof tätig wird, ob die Kirche wiederum mit einer weltweit geltenden recht­
lichen Bestimmung gegen die Mensur vorgeht oder ob sie andere Mittel einsetzt, kann 
dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall würde die Kirche ihre grundsätzlich ablehnende 
Haltung gegenüber der Mensur in Erinnerung rufen müssen. Aber auch ohne ein solches 
Eingreifen der kirchlichen Autorität wird der Christ schlagenden Verbindungen gegen­
über an jener kritischen Distanz festhalten, die auch sonst den christlichen Umgang mit 
Menschen oder Gruppen kennzeichnet, die sich in einem oder mehreren Punkten einer 
unchristlichen Ideologie verschrieben haben. 

25 Vgl. die Antwort des Bischöflichen Generalvikariat Trier. 
26 Gierens {Ehre 337): Die 1900 in Düsseldorf tagende Versammlung der deutschen Religionslehrer mußte sich 

ausführlich mit der Frage beschäftigen, weil die Schüler in Verhältnissen lebten, ,.in denen die Frage nach 
Recht und Pflicht der Wahrung der Ehre und nach der Gerechtigkeit bzw. der Notwendigkeit des Zwei­
kampfes eine große Rolle spielt: Ein Thema, das für eine heutige Tagung dieser Art kaum vorstellbar ist! 

21 Niedermeyer (Wahn 66) berichtet bereits, wie das kirchliche Verbot von manchen katholischen Studenten 
nicht eingehalten wurde, obwohl sie im übrigen an ihrem Glauben festhielten. 

28 „Sinnvoll• heißt nicht .notwendig•. Ermecke (Recht 15) erklärte bereits 1958 - also weit vor der Reform 
des Kirchenrechts-, ihm liege wenig an der kirchenrechtlichen Bestrafung der Mensur, weil deren sittliche 
Bewertung vom Kirchenrecht letztlich unabhängig ist. 
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